
§ 8 (Geschäftsführung)

(1) Die Geschäftsführung besteht aus bis zu drei Personen. 
Die Vertretung der Stiftung wird gemeinsam von zwei 
Mitgliedern der Geschäftsführung wahrgenommen.

(2) Die erste Geschäftsführung wird von den Stiftern 
bestellt; die weiteren Geschäftsführer werden vom 
Stiftungsvorstand bestellt. Die Geschäftsführung kann 
aus wichtigem Grund jederzeit abberufen werden. Sie 
ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, 
soweit es die Koordination zwischen dem Deutschen 
Komitee für UNICEF e.V. und der Stiftung berührt.

(3) Bei Verhinderung wird die Geschäftsführung durch 
den Vorsitzenden des Stiftungsvorstands oder ein 
anderes von ihm bestimmtes Mitglied vertreten. Das 
Recht des Stiftungsvorstands, bei längerdauernder 
Verhinderung beim Amtsgericht die Bestellung einer 
Notgeschäftsführung zu beantragen, bleibt hiervon 
unberührt.

(3) Die Mitglieder der Geschäftsführung erhalten eine 
angemessene Tätigkeitsvergütung.

§ 9 (Aufgaben der Geschäftsführung)

(1) Die Geschäftsführung vertritt die Stiftung gemäß §§ 
86 und 26 BGB im Rechtsverkehr.

(2) Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Stiftung, 
soweit einzelne Aufgaben nach § 7 dieser Satzung nicht 
dem Stiftungsvorstand vorbehalten sind. Zu den Aufga-
ben der Geschäftsführung gehören insbesondere:

a) die Verwaltung des Stiftungsvermögens,

b) die Vergabe der Vermögenserträge unter Beachtung 
der Ziele und Zwecke dieser Satzung,

c) die Buchführung über den Bestand und Verände-
rungen des Stiftungsvermögens sowie über die Ein-
nahmen und Ausgaben der Stiftung,

d) die Vorlage einer Jahresabrechnung mit einer Vermö-
gensübersicht und eines Berichtes über die Erfüllung 
des Stiftungszwecks an den Stiftungsvorstand inner-
halb von drei Monaten nach Ablauf des Kalender-
jahres,

e) die Anzeige jeder Änderung der Geschäftsführung an 
die Aufsichtsbehörde.

§ 10 (Stiftungsaufsicht)

(1) Die Stiftung unterliegt der Aufsicht durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde.

(2) Der Stiftungsaufsichtsbehörde sind unaufgefordert ein Jahres-
abschluss und ein Tätigkeitsbericht vorzulegen.

§ 11 (Aufhebung der Stiftung, Zusammenlegen, Satzungsänderungen)

(1) Wird die Erfüllung des Stiftungszweckes (§ 2) unmöglich oder 
erscheint sie angesichts wesentlicher Veränderung der Ver-
hältnisse nicht mehr sinnvoll, so kann der Stiftungsvorstand 
der Stiftung einen neuen Zweck geben oder den Zusammen-
schluss gemäß § 12 Abs. 2 StiftG NW oder die Auflösung der 
Stiftung beschließen.

(2) Für Beschlüsse gemäß Abs. 1 ist die Zustimmung von min-
destens drei Mitgliedern des Stiftungsvorstands erforderlich.

(3) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die Auflösung der 
Stiftung oder ihren Zusammenschluss gemäß § 12 Abs. 2 
StiftG NW werden erst nach Genehmigung durch die zustän-
dige Behörde wirksam.

(4) Unabhängig von den sich aus dem Stiftungsgesetz ergebenden 
Genehmigungspflichten sind Beschlüsse über Satzungs- 
änderungen, einen Zusammenschluss der Stiftung mit einer 
anderen Stiftung und die Auflösung der Stiftung dem zustän-
digen Finanzamt anzuzeigen. Für die Wirksamkeit von Zweck-
änderungen (§ 2) ist eine Einwilligung der Behörde nötig. Der 
neue Satzungszweck muss auch steuerbegünstigt sein.

§ 12 (Anfall des Stiftungsvermögens)

Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung fällt ihr Ver-
mögen an das Deutsche Komitee für UNICEF e.V. Das Deutsche 
Komitee für UNICEF e.V. hat das Stiftungsvermögen und die 
Erträgnisse für Zwecke gemäß § 2 zu verwenden. 

§ 13 (Inkrafttreten)

Die Satzung tritt am Tage der Zustellung der Urkunde über die 
Genehmigung der Stiftung in Kraft.
 

Köln, den 7. September 2010

Die Satzung der UNICEF-Stiftung
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Die Satzung der  
UNICEF-Stiftung
§ 1 (Name, Sitz, Rechtsform)

Die Stiftung führt den Namen 

UNICEF-Stiftung.

Die gemeinnützige Stiftung hat ihren Sitz in Köln. Sie ist eine 
selbstständige, rechtsfähige Stiftung des deutschen bürger-
lichen Rechts.

§ 2 (Stiftungszweck)

(1) Die UNICEF-Stiftung hat die Aufgabe, im Sinne der 
Charta der Vereinten Nationen zur Aufrechterhaltung 
des Friedens, zur Lösung der humanitären Probleme 
und zur Entwicklung der Achtung aller Völker vor Recht 
und Gerechtigkeit beizutragen – ohne Unterscheidung 
nach Rasse, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 
Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach 
Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen.

 Sie will im Besonderen
•	 im	Zusammenwirken	mit	dem	Deutschen	Komitee	für	

UNICEF e.V., Köln, bedürftigen Kindern helfen und
•	 die Ziele von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Ver-

einten Nationen, in Deutschland fördern und in der 
Öffentlichkeit bekannt machen.

(2) Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen humanitäre Hilfe-
leistungen jeglicher Art für Kinder und Frauen in aller 
Welt.
Mildtätige Zwecke werden insbesondere verfolgt durch
•	 Soforthilfeprogramme	bei	Naturkatastrophen	sowie	

infolge Kriegseinwirkung und
•	 Nahrungsmittelhilfe	bei	Hungersnöten.
Gemeinnützige Zwecke werden insbesondere verfolgt 
durch
•	 Hilfeleistungen	und	Fördermaßnahmen	im	Bereich	

der Gesundheits- und Familienfürsorge;
•	 Förderung	von	Bildungs-	und	Erziehungsprogammen	

für Kinder und Eltern;
•	 Unterstützung	von	Körperschaften	im	Sinne	des	§	

58 Nr. 1 AO für Kinder und Frauen, die ausschließ-
lich und unmittelbar Zwecke im Sinne dieser Sat-
zung verfolgen; 

•	 Aufklärung		der	deutschen	Bevölkerung	über	die	Lebens-
situation der Kinder insbesondere in den Ländern der 
Dritten Welt zur Förderung des Gedankens der Völkerver-
ständigung und der Entwicklung.

(3) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung.

(4) Die Stiftung und die sie repräsentierenden Personen haben 
den Stiftungszweck zu fördern und alle Maßnahmen zu 
unterlassen, die seinen Zielen schaden könnten.

§ 3 (Stiftungsvermögen)

(1) Das Stiftungskapital der Stiftung beträgt Euro 147.500.000,- .

(2) Ein Rückgriff auf die Substanz des Stiftungsvermögens ist 
nur mit vorheriger Zustimmung der Aufsichtsbehörde zuläs-
sig, wenn der Stifterwille nicht anders zu verwirklichen ist, 
und der Bestand der Stiftung für angemessene Zeit gewähr-
leistet ist.

(3) Das Vermögen der Stiftung wird durch Zustiftungen des 
Stifters oder Dritter erhöht werden.

§ 4 (Mittelverwendung / Geschäftsjahr)

(1) Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwe-
cke verwendet werden.

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden.

(3) Die Vermögenserträge des Stiftungsvermögens dürfen nur 
zur Bestreitung der Kosten der Stiftung und zur Verwirkli-
chung des Stiftungszwecks verwendet werden.

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 (Organe der Stiftung)

(1) Organe der Stiftung sind der Stiftungsvorstand und die 
Geschäftsführung.

(2) Die Mitglieder des Stiftungsvorstands üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus.

§ 6 (Stiftungsvorstand)

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus bis zu 5 Personen. Er 
wählt aus seiner Mitte auf die Dauer von zwei Jahren einen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die 
Wiederwahl ist zulässig. Die Mitglieder des Stiftungsvor-

stands dürfen nicht zugleich Mitglieder der Geschäfts-
führung sein.

(2) Dem ersten Stiftungsvorstand gehörten die Personen 
an, die die Stiftung errichtet haben und im Stiftungsge-
schäft einzeln namentlich erwähnt sind. Dies waren:
a) Reinhard Schlagintweit, Bonn
b) Alexandra-Friederike Prinzessin zu Schoenaich- 

Carolath, Köln
c) Hans Jürgen Prinz, Köln
d) Peter von der Heydt, Köln

 Scheidet ein Mitglied des Stiftungsvorstands aus, so er-
gänzen die verbleibenden Mitglieder den Stiftungsvorstand 
durch Zuwahl einer Persönlichkeit, die die Gewähr dafür 
bietet, dass sie sich für die Ziele und die Zwecke der Sat-
zung einsetzt, und die aufgrund ihrer persönlichen Lebens-
führung ein Vorbild für Förderer der Stiftung darstellt.

(3) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können die 
Mitglieder des Stiftungsvorstands mit der Mehrheit 
ihrer Stimmen ein anderes Stiftungsvorstandsmitglied 
ausschließen.

(4) Geborenes Mitglied des Stiftungsvorstands ist der/die 
Sprecher/Sprecherin des Beirates der ehrenamtlichen 
Arbeitsgruppen des Deutschen Komitees für UNICEF 
e.V..

§ 7 (Aufgaben des Stiftungsvorstands)

Der Stiftungsvorstand hat folgende Aufgaben:
a) Wahl und Abberufung der Geschäftsführung,
b) Beratung der Geschäftsführung,
c) Erlass von Richtlinien für die Vergabe von Stiftungsmit-

teln,
d) Satzungsänderungen sowie Entscheidungen über die 

Aufhebung der Stiftung oder ihre Zusammenlegung mit 
anderen Stiftungen.

Der Stiftungsvorstand ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Er entscheidet 
mit der Mehrheit seiner Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei Beschluss-
fassung im schriftlichen Umlaufverfahren ist die Zustim-
mung aller Mitglieder des Stiftungsvorstands erforderlich.

Der Stiftungsvorstand ist von den Beschränkungen des  
§ 181 BGB befreit, soweit es die Koordination zwischen dem 
Deutschen Komitee für UNICEF e.V. und der Stiftung berührt.


